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Mitteilung des Verbandsvorstandes.
Die Delegiertenversammlung vom 24. Januar 1932 in Aarau ernannte die Herren

E. Habersaat in Bern
Leo Schreier in Biberist

in Anbetracht ihrer hohen Verdienste um den Verband zu

EHRENMITGLIEDERN.
Burgdorf, im Januar 1932.

DerPräsident: Derl. Sekretär:
H. W. Zaugg. W. Zbinden.

Vom Steinpilz.
Von H a n s W a 11 y Lenzburg.

Man sollte nicht meinen, dass über diesen

neben dem Eierschwämmchen und dem

Wiesenchampignon bekanntesten Speisepilz noch

etwas zu berichten sei, das den Lesern unserer

Zeitschrift nicht schon längst bekannt wäre.

Vielleicht bringen die nachfolgenden Ausführungen

aber doch einiges, das zur Ergänzung
unserer Kenntnisse willkommen sein dürfte.
Was als Steinpilz gesammelt, auf den

Märkten kontrolliert und unter diesem

Namen verkauft wird, gehört nämlich durchaus

nicht einer und derselbën Art an. Zum min¬

desten sind es event, vom gewöhnlichen Steinpilz

durch klare und gut erkennbare Merkmale

abweichende Unterarten, immerhin so

nahestehend, dass sie sowohl von der Pilzkontrolle

als auch von den Verkäufern und erst

recht vom Publikum einfach als Steinpilz
bezeichnet werden.

Wissenschaftlich führt er heute allgemein
den Namen Boletus edulis Bulliard (1780),
obschon dies nicht die älteste botanische

Bezeichnung ist. Denn Schaeffer hat ihn
schon 1762 als Boletus bulbosus beschrieben.
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